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on Selun,

Johannes Bapt. Zwerger, ſein Bedauern darüber ausgeſprochen,

—

daß die Konſtitution über die Zenſuren viel zu viel belaſſen habe.

Mein Wunſch wäre es geweſen, erſtens, es ſollten nur ſehr wenige

aus den fünfhundert Zenfuren aufrecht erhalten werden, vielleicht

fünf bis zehn; aber dieſe ſoll man wirklich einhalten; und zweitens,

es ſollen überall nur die Hauptſchuldigen, nicht die secundarii com⸗

plices betroffen werden.““) Der Codex iuris canonici hat den Wunſch

des Biſchofes teilweiſe erfüllt, da eine Reihe von Zenſuren weg⸗

gefallen iſt; aber er enthält immerhin noch zirka ſechzig Zenſuren.

Die ſeelſorgliche Praxis iſt durch die Zenſuren wenig beſchwert,

weil die Losſprechung von denſelben eine ſehr einfache geworden iſt.

Im folgenden ſoll im engen Anſchluß an den Codex das Wichtigſte

über die Zenſuren geſagt werden; die Zenſuren ſelbſt werden nach dem Grade

ihrer Reſervation zuſammengeſtellt.?) Ein Kommentar iſt mit Rückſicht auf

den beſchränkten Raum eines Artikels nicht möglich.
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Allgemeiner Teil.

I. Was iſt eine Zenſur? —4⁴ο Oeitsunen 681 Doena,homo büptizatus, delinquens 61 ContumaX, quibusdam honis,Spiritualibus vel spiritualibus adnexis
6cedens absolvatur. brivatur, donec 4 contu macia

II Welche Sünde kann eine Zeut UL n ach ſich ziehen:§ 1 Censura punitur tantummodo delietum externum.
gTave, Consummatum, CEUuNI COontumacia COniunétum. Die Sünde,velche eine Zenſur nach ſich ziehen ſoll muß alſo eine Todſündeſein; —1E muß ferner auch durch einen äußeren vollbracht und U2i
threr Art vollendet ſein; endlich muß — Ee mit Hartnäckigkeit(cum Contumacia) begangen worden ſein.441 Wel Perſonen verden n den Zenſurenbetroffen? 2230 Nur die Puberes (lſo männliche Perſonen
Hom vollendeten 1  V. weibliche Perſonen vom vollendeten Lebens—jahre) verfallen einer Zenſur. Nach 2.  227  2 85 ſind von den Beſtim⸗
mungen des allgemeinen Strafgeſetzes ausgenommen die Kardinäle; 2ferner die Bifchöfe von den Suſpenſionen und Interdikten, wenn1e nicht ausdrücklich erwähnt werden Auch diejenigen, „qui SupremumEnent POopulorum principatum horumque kihi ac Tiliae, IIve. quibus,S 681 proxime Suécedendi II Principatum“ könn
genießen. 1 1—

＋

— 8 En Begünſtigungen

Entſchuldigt Unwiſſenheit von der
—24 2

1) Die bjichtlich feſtgehaltene Unwiſſ enheit (ignorantia 46.tatà), ſei Es, daß ſie ſich auf die geſetzliche Vorſchrift, ſei 22⁰ daß ſieſich auf die bei Uebertretung der Vorfchrift eintretende Strafe bezieht,befreit niemals von einer Zenſur.
2** Enthält die geſetzliche Vorſchrift die Worte praesumpserit,Usus kuerit, scienter, studiosée, temerarie, COnsulto egerit oderähnliche Worte, ⁰ befreit jede Minderung der vollen Anrechenbarkeitder Handlung von der Zenſur

Enthält die geſetzliche Forſchrift die vorhin angeführtenWorte nicht, ⁰ befreit die durch gäuzliche Vernachläſſigung der Mittelherbeigeführte Unwiſſenheit (ignorantia EraSS8 Vel Supinakeiney Strafe latae sententiae: iſt di Unwiſ3———— enheit aber nichteine Crassaà VGI
Zenſur Upina, ⁰ entſchuldigt ſie in dieſem Falle V on ö

Andere Um—tände wie Trunkenheit, Unterlaſſung der erfor⸗derlichen Sorgfalt, Verſtandesſchwäche, Heftigkeit EL Leidenſchaft,erindern trotz der Minderung der vol len Anrechenbarkeit nicht das
Bußſakramentes, Paderborn, 1918; Holzapfel, Brevis 20nSpectus materarum COdieis iuris canonici DPPO CUfessional1 magis necessariarum, Nürn⸗berg, 1918; er, Censurae latae 8ententiae mnſiedeln —P th N in „Kirchliches GerichtsweſenS
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ravis), wenn Mit dem Vergehen eine Verachtung des Glaubens6der derkirchlichen Autoxität bder eine öffentliche Schädigung des

ö Seelenl.eiles verbunden iſtAtüe sententiae, falls d

an
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Eintreten
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—
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chuldba
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ravis), wenn m

1

it dem Vergehen eine Verachtung des Glaubens

0

der der kirchlichen

Autoxität vd

der eine öffentliche Schädigung des

Seelenl.

eiles verbunden iſt.

V. Mehrheit von Zenſ

uren. C. 2244. Eine und dieſelbe

Perſon kann nicht bloß von mehreren verſchiedenartigen Zenſuren,

ſondern ouch von der gleichen Zenſur öfter betroffen werd

en. Eine

Zenſur wird vervielfältigt:

—

—

1) wenn verſ

chiedene mit einer Zenſu

Eperbundene Vergehen

durch eine oder mehrere Handlungen begangen werden;

2) wenn ein mit

*

einer verbundenes Vergehen öfter

wiederholt wird;

*

—

3) wenn ein Verge

hen, das von mehreren Vorgeſezten mit

—

einer Zenſur bedroht iſ

t, einmal oder öfter begangen wird.

VI. E

inteilung der Zenſuren. (. 2245. Nach dem Urheber

unterſcheidet man Zenſuren, welche von einem beſtimmten Vorgeſetzten

(Oensurae ab homine) und ſolche, welche infolge des Rechtes (Cen⸗

Sutàe à iute) eintreten. — Nach der Art der Behebung werden die

Zenſuren in reſervierte und nicht reſervierte eingeteilt. Die Behebung

der Zenſur kann dem Apoſtoliſchen Stuhle specialissiwo, speciali

modo oder simipliciter oder dem Ordinarius vorbehalten ſein.

Bemerkt ſei, daß die Reſervation ſtreng zu interpretieren iſt (O 2246

8 SI

82

)Jund daß bei einem dubium iuri

ive käcti die Reſ

ervation als nicht

vo rha

nden anzuſehen iſt (C.

2245 § 4).

teilt man die

Zenſuren in die Exkommu⸗

Nach ihrem Inhalte

L das Interdikt und die Suſpenſion ——⁵ — 8 ö

—*

—8 Beſonderer Teil.

—

Die E rkomnm unikation.

6. 2257 1

Excommunicatioſest censu

ra, qua Guis exclu-

itur à (ommunione fidelium cum ekkectibus. qui in canonibus

qui sequuntur, enumerantur quique separari nequeunt.

2. Dicitur quoque anathema, praesertim si cum sollem⸗

nitatibus inkligatur, quae in Pontikicali Romano describuntur.

Die Folgen ſind verſchieden für die excommunicati vitandi

nd toleérati. Als vitandus gilt nur jener, der namentlich vom

Apoſtoliſchen Stuhle exkommuniziert wurde, wenn ferner die Ex⸗

kommunikation veröffentlicht und der Betreffende ausdrücklich als

vitandus erklärt worden iſt. (Dieſe Formalitäten ſind jedoch nicht

erforderlich für jenen, der dem römiſchen Papſte eine tätliche Real⸗

injurie zugefügt hat; ein ſolcher

iſt ohne ——

Vitandus) C. 2258.

2

—

Re chtsfo lge n

ö der Erte Wit 110 1.

1) C. 2259 § 1. Wer, ſei es wie immer, exkommuniziert iſt, darf
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Unter den göttlichen OffizienUnter den göttlichen Offizien werden nach 8
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ſondern jeder Exkommunizierte nach der deklaratoriſchen oder kondem⸗

natoriſchen Sentenz ſowie überhaupt jeder notoriſche Exkommu⸗

nizierte auszuſchließen.

3) C. 2260. Wer exkommuniziert iſt, kann die Sakramente

nicht empfangen, nach der deklaratoriſchen oder kondemnatoriſchen

Sentenz auch nicht die Sakramentalien. Er kann auch nicht kirchlich

beerdigt werden, wenn er nicht vor de

gegeben hat.

m Tode Zeichen der Reue

4) C. 2261. Der exkommunizierte Kleriker darf keine Sakra⸗

mente und Sakramentalien ſpenden (conticere et ministrare). Die

Gläubigen können jedoch aus jedem rechtmäßigen Grunde einen

Exkommunizierten um die Spendung von Sakramenten oder Sakra⸗

mentalien erſuchen, vor allem, wenn andere Ministri nicht zur Ver⸗

fügung ſtehen. In dieſem Falle kann der Exkommunizierte auf

Erſuchen dieſe ohneweiters ſpenden. Von einem zu meidenden

Exkommunizierten ſowie von einem Exkommunizierten nach der

deklaratoriſchen oder kondemnatoriſchen Sentenz können die Gläu⸗

bigen nur in der Todesgefahr die Spendung des Bußſakramentes

ſowie, wenn keine anderen Ministri zur Verfügung ſtehen, auch die

Spendung anderer Sakramente und Sakramentalien verlangen.

5

C. 2262. Der Exkommunizierte hat keinen Anteil an den

Abläſſen, Suffragien und öffentlichen Gebeten der Kirche; jedoch

iſt es den Gläubigen nicht verboten, für ihn zu beten. Die Prieſter

können für ihn privat und mit Verhütung von Aergernis die Meſſe

aufopfern; handelt es ſich um einen zu meidenden Exkommun

nur für ſeine Bekehrung.

izierten,

6) C. 2264. Die Akte der Jurisdiktion im korum internum

und externum ſeitens des Exkommunizierten ſind unerlaubt, nach

der deklaratoriſchen oder kondemnatoriſchen Sentenz auch ungültig;

wann gültig, ſiehe oben unter 4.

7) C. 2263. Der Exkommuni

zierte iſt endlich ausgeſchloſſen

von der Vornahme der ſogenannten actus legitimi ecclesiastici

(dieſe actus zählt C. 2256, 2 auf). Der Exkommunizierte kann nicht

kirchliche Aemter verwalten oder etwa früher erlangte kirchliche

—

Privilegien genießen.

8). C. 2265. Jedem Exkommun

izierten iſt die Ausübung des

Wahl⸗, Präſentations⸗ und Ernennungsrechtes verboten. Er kann

33

„Theol.⸗prakt Quartalſchrift“. IV. 1919.werden nach 2256 alle Funktionen
der Weihegewalt verſtanden, welche infolge Anordnung Chriſti oder der
11 zUm Kultus geh2  ören und nur von den Klerikern verrichtet rdenönnen

259 Die paſſive Teilnahme eines tolerierten
Exkommunizierten den göttlichen izien kann gedulde werden;
ein meidender Exkommunizierter iſt dagegen wegzuweiſen.
Kann letzteres nicht Nit Erfolg geſchehen, ˙o iſt das Offizium abzu
brechen, enn ES ohne Schwierigkeit möglich iſt Von der ktiven
Teilnahme an den göttlichen izien iſt nicht bloß der meidende,
ſondern jeder Exkommunizierte nach der deklaratoriſchen oder kondem⸗ͤ⸗
natoriſchen Sentenz 1e überhaupt jeder notoriſche Exkommu⸗
nizierte auszuſchließen.

2260 Wer exkommuniziert iſt, kann die Atramente
nicht empfangen, nach der deklaratoriſchen oder kondemnatoriſchen
Sentenz auch nicht die Sakramentalien. Er kann auch nicht kirchlich
eerdig werden, wenn nicht vor de
gegeben hat

m Tode Zeichen der Reue

— Der exkommunizierte Hleriker darf keine Qtra
nente und Sakramentalien penden (conficere t ministrare). Die
Gläubigen können jedoch QAus jedem rechtmäßigen Grunde einen
Exkommunizierten die endung von Sakramenten oder QAtra
mentalien erſuchen, vor allem, wenn andere Ministri nicht 3zur Ver
fügung tehen In dieſem kann der Exkommunizierte auf
Erſuchen eſe ohneweiters penden. Von einem meidenden
Exkommunizierten ſowie von einem Exkommunizierten nach der
deklaratoriſchen oder. kondemnatoriſchen entenz können die Glau
bigen nur In der Todesgefahr die endung de Bußſakramentes
ſowie, venn keine anderen Ministri zur Verfügung tehen, auch die
Spendung anderer Sakramente und Sakramentalien verlangen.

2262 Der Exkommunizierte hat keinen Anteil den
Abläſſen, Suffragien und öffentlichen Gebeten. der Kirche; jedoch
iſt CS den Gläubigen nicht erboten, für ihn beten. Die Prieſter
können für ihn hrivat und mit Verhütung von Aergernis die Meſſe
aufopfern; handelt es ſich einen 3U meidenden Exkommun
II für ſeine Bekehrung. izierten,

Die Akte der Jurisdiktion H [Orum internum
und ECXxternum eitens des Exkommunizierten ſind unerlaubt, nach
der deklaratoriſchen oder kondemnatoriſchen entenz auch ungültig;

gültig, bben unter 4
2263 Der Exkommunizierte iſt endlich ausgeſchloſſen

von der Vornahme der ſogenannten actus egitimi 6Clesiastici
(dieſe actus 5  ählt 2256, 2 auf) Der Exkommunizierte kann nicht
kirchliche Aemter verwalten oder etwa früher erlangte kirchliche
Privilegien genießen.

2265 Jedem Exkommunizierten iſt die Ausübung des
W Präſentations⸗ und Ernennungsrechtes verboten. Er kann

„Theol.⸗prakt Quartalſchrift“. IV. 1919



keine kirchlichen Würden, Offizien, Benefizien, Penſionen oder En
anderes Amt !mn der Kirche empfangen; ekann nicht den Weihen

zugelaſſen werden
2266 Der Exkommunizierte iſt nach der deklaratoriſchen

oder kondemnatoriſchen entenz des Einkommens Aus ſeiner Dignität,
Würde, Offizium, Benefizium, enſion oder ſeines kirchlichen Anites

verluſtig; der 3u meidende Exkommunizierte iſt überhaupt enner
ignität, Würde U. verluſtig geworden.

10 2267 Eine Deitere Strafe des meidenden Exkommu
nizterten beſteht darin daß die Gläubigen auch M weltlichen Dingen
den erkehr mit ih3u meiden haben, mit Ausnahme des Ehegatten

der Eltern, Kinder, Dienſtboten nd Untergebenen, owie,
nichtIM allgemeinen EmMn vernünftiger Entſchuldigungsgrund vorliegt.

Der dem Apoſtoliſchen Stuhle sSpecialissimo Nm6890
reſervierten Exkommunikation Er  0
2320 Wor konfEkrierte Hoſtien wegwirft oder 1iIM ſchlechter

Abſicht 3 ſich nimmt oder ſie aufbewa 11
2) 2343 Wer ſich IOM Papſte tätlich vergreift; Ennlcher

iſt ohne weiters Emn CXGEOmmuniçéatus Vitandus.
2367 Wer den COmplex1II peccato Urpi M der Beichte

losſpricht oder ich ſtel lt, al bb EL ihnlosſpreche. es gilt auch für
die LosſprechungM der Todesſtunde des COomplex, wenn Een anderer
Prieſter, wenngleich derſelbe 3Uum Beichthören nicht approbiert ſt,
ohne Schädigung de guten Uſe und ohne Aergernis die Beichte
de Sterhbenden bren önnte. Nur iM dem alle, daß der Sterbende
ich weigern würde, anderen Frieſter 3 beichten, könnte der

huldige rieſter den COmplex losſprechen. Dieſe Exkommuni⸗
kation tritt auch dem Falle Eln, emand den cCOomplex 0  5  ·
ſpricht oder ich ſtellt, Ols ob ihn lo  reche, wenngleich der COmplex

dieé Sünde EeLKomplizität nicht eichtet, die  8 aber dehalb unterläßt,
vet CEL mitſchuldigen Beichtvater hiezu direkt oder ndire ver
leitet worden iſt

2369 Der Beichtvater, der ſich herausnimmt, das Beicht—
ſiege direkt 3u verletzen.

Anmerkung. 2330 hält die Exkommunikation die
Konklaviſten bei der Papſtwahl aufrecht, die I der KonſtitutionPius „Vacante 8Sde Apostolica“ erwähnt wird, 5 NE

nullo, A Maiori quidem Poenitentiario, Guiuslibet facultatis
VIS0E Praeterquam A Romano Pontifice, 11181 mortis articulo,
absolyi Ossit“.
II) Der dem Apoſtoliſchen Stuhl Speciali mOGdO reſervierten Exkommunikation verfallen:

2314 E die vom chriſtlichen QAuben vollſtändig ab
gefallen ſind (Apostatae),), ferner alle Häretiker Ind Schismatiker.



Anm erkung: erklärt, daß auch der Häreſie Verdächtige, wenn
ie nach vorausgegangener Ermahnung den Grund des Verdachtes nicht ent
fernen und ſich innerhalb ſechs onaten nach Eintritt der Strafe nichtgebeſſert aAben, den Strafen (alſo Au
ation) der Häretiter verfallen. der vorhintR

Als der Häreſie verdächtig erklärt der Kodex:
4 2316 Wer auf irgend eine Weiſe zur Ausbreitung der Härſiewiſſentlich und freiwillig beiträ

aktiven Anteil nimmt. oder wer ant Gottesdienſte der Akatholiken
— Jene, welche eine Eh mit der ausdrücklichen oderſtillſchweigenden Bedingung eingehen, daß alle oder ein eil der Kinder außer⸗halb der katholiſchen 1 Erzogen werden  7 ferner jene, welche ſich heraus⸗nehmen, wiſſentli ihre Kinder einem akatholiſchen Kultusdiener zur Taufeübergeben; endlich Eltern bder deren Stellvertreter, die ihre Kinderwiſſentlich In einer akatholiſchen Religion erziehen und unterrichten laſſen2320 Wer onſekrierte Hoſtien wegwirft oder In chlechter Abſichtwegnimmt oder aufbewahrt.

2332 Alle, welchen Standes immer, auch Könige, Biſchöfe und
Kardinäle, die von den Geſetzen, Dekreten und Befehlen des regierendenPapſtes ein allgemeines Konzil appellieren

340 Wer dur
kommunikation verbleibt. ein V  ahr mit verhärtetem Herzen In der Ex

2371 Alle, auch Biſchöfe, die wiſſentlich ſimoniſtiſch Weihenteilt oder
fangen haben

pfangen haben oder andere Sakramente geſpendet oder emp⸗

2 2318 Die Herausgeber der Bücher von Apoſtoten,
Häretikern und Schismatikern nach Erſcheinen der Bücher
velche für die Apoſtaſie Häreſie, da Schisma eintreten; ferner1  jene, welche die genannten oder Urch Apoſtoliſche Schreiben namen
lich verbotene Bücher verteidigen oder mit ollem WiſſEn ohne dieerforderliche Erlaubnis leſen oder aufbewahren.

3) 28322 Wer, ohne die Prieſterweihe empfangen zu haben,
Zum Scheine die Meſſe lieſt bder eine Akramentale Beichte hört

Alle, welchen Standes immer, auch Könige, Biſchöfed Kardinäle, von den Geſetzen, Dekreten und Befehlen des
regierenden Papſtes aNn ein allgemeines Konzil appellieren.

2398 Jene, welche ſich an eine weltliche Behörde wenden,
die Wirkung der Schreiben oder rläſſe des oſtoliſchen Stuhles

oder ſeiner Geſandten 3 verhindern; ferner jene, welche die Ver
lautbarung oder Ausführung derſelben direkt oder indirett Erhindern; endlich jene, welche diejenigen, an die die Schreiben nd
Erläſſe gerichtet ſind, oder auch andere, 22  alb verletzen oderAnm ertung: 0. 2315 Ahart daß auch der Häreſie Verdächtige wenn

ſie nach vorausgegangener Ermahnung den Grund des Verdachtes nicht ent⸗

fernen ... und ſich innerhalb ſechs Monaten nach Eintritt der Strafe nicht

gebeſſert haben, den Strafen (alſo au

kation) der Häretiter verfallen.

ch 8 vorhin A

Als der Häreſie verdächtig erklärt der Kodex:

4) C. 2316. Wer auf irgend eine Weiſe zur Ausbreitung der Häre

E

eſie

wiſſentlich und freiwillig beiträ

aktiven Anteil nimmt.

gi oder wer am Gottesdienſte der Akatholiken

b) C. 2319 § 2. Jene, welche eine Eh

e mit der ausdrücklichen Uden

ſtillſchweigenden Bedingung eingehen, daß alle oder ein Teil der Kinder außer⸗

halb der katholiſchen Kirche erzogen werden; ferner jene, welche ſich heraus⸗

nehmen, wiſſentlich ihre Kinder einem akatholiſchen Kultusdiener zur Taufe

zu übergeben; endlich Eltern oder deren Stellvertreter, die ihre Kinder

wiſſentlich in einer akatholiſchen Religion erziehen und unterrichten laſſen.

c) C. 2320. Wer konſekri

erte Hoſtien wegwirft oder in ſchlechter Abſicht

wegnimmt oder aufbewahrt.

2332. Alle, welchen Standes immer, auch Könige, Biſchöfe und

Kardinäle, die von den Geſetzen, Dekreten und Be

fehlen des regierenden

Papſtes an ein allgemeines Konzil appellieren.

2340. Wer dur

kommunikation verbleibt.

ch ein Jahr mit verhärtetem Herzen in der Er⸗

9) C. 2371. Alle, auch Biſchöfe, die wiſſentlich ſimoniſtiſch Weihen er⸗

3

teilt oder em

fangen haben.

pfangen haben oder andere Sakramente geſpendet oder emp⸗

2) C. 2318. Die §

erausgeber der Bücher von Apoſtoten,

Häretikern und Schismatikern — nach Erſcheinen der Bücher —,

welche für die Apoſtaſie, Häreſie, das Schisma eintreten; ferner

jene, welche die genannten oder durch Apoſtoliſche Schreiben nament⸗

lich verbotene Bücher verteidigen oder mit vollem Wiſſ

en ohne die

erforderliche Erlaubnis leſen oder aufbewahren.

3) C. 2322. Wer, ohne die Prieſterweihe empfangen zu haben,

zum Scheine die Meſſe lieſt oder eine ſakramentale Beichte hört.

4) C. 2332. Alle, welchen Standes immer, auch Könige, Biſchöfe

und Kardinäle, die von den Geſetzen, Dekreten und Befehlen des

regierenden Papſtes an ein allgemeines Konzil appellieren.

5) C. 2333. Jene, welche ſich an eine weltliche Behörde wenden,

um die Wirkung der Schreiben oder Erläſſe des Apoſtoliſchen Stuhles

oder ſeiner Geſandten zu verhindern; ferner jene, welche die Ver⸗

lautbarung oder Ausführung derſelben direkt oder indirett ver⸗

hindern; endlich jene, welche diejenigen, an die die Schreiben und

Erläſſe gerich

tet ſind, oder auch andere, deshalb verletzen oder

bedrohen.

6) C. 2334. Jen

e, welche Geſetze, Befehle oder Dekrete gegen

die Freiheit oder die Rechte der Kirche erlaſſen; ferner jeneß welche

direkt oder indirekt die freie Ausübung der kirchlichen Jurisdiktion,

ſei es im korum internum oder externum, dadurch hindern, daß ſie

ſich an eine weltliche Behörde wenden.

7). C. 2341. Wer es wagt, ohne Erlaubnis des Apoſtoliſchen

Stuhles einen Kardinal, einen Geſandten des Apoſtoliſchen Stuhles

oder höheren Beamten der römiſchen Kurie Wan Geſch

äſten, ö

33*

8bedro En.

2334 FenE

7

we

E

eſetze, Befehle oder Dekrete gegendie Freiheit oder die Rechte der irche erlaſſen; ferner jene; welche
direkt oder indirekt die freie Ausübung der kirchlichen Jurisdiktion,ſei CS Im forum internum oder EXternum, dadurch hindern, daß ſieſich an eine weltliche Behörde wenden

1 2341 Ler E8 wagt, ohne Erlaubnis des Apoſtoliſchen
Stuhles einen Kardinal, einen Geſandten de Apoſtoliſchen Stuhlesoder 4— höheren Beamten der römiſchen Kurie —äſten,33*
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die einem Amte gehören, oder den Erlgenen Ordinarius VOr das
weltliche Gericht ziehen.

343 88 2 Wer ich an Kardinal oder Enem
Legaten de Apſtes, 1 Patriarchen, Erzbiſchof, Biſchof,
Titularbiſchof tätlich vergreift.

5 Jene, welche elbſt oder durch andere Uter oder
Rechte der römiſchen Kirche Uſurpieren oder feſthalten

10) 2360 Alle, welche Schreiben, Dekrete oder Reſkripte
de Apoſtoliſchen Stuhles fälſchlich verfaſſen (Pabricatores) bder
fälſchen (alsaru) oder ſolche Schreiben, Ctrete oder Reſkripte
wiſſentlich gebrauchen.

11) 2363 Wer ſe oder durch andere emnmen Beichtvater
fälſchlich de Verbrechens der Sollizitation bei einen Vor
geſetzten angezeigt hat (Die Losſprechung der Sünde der
verleumderiſchen Uzeige eines Prieſters wegen Sollizitation beim
kirchlichen Gerichte iſt nach 894 dem Apoſtoliſchen Stuhle reſerviert.)
14J)/0Der dem Apoſtoliſchen Stuhle simplieiter reſervierten

rkommunikation verfallen:
23 Jene, welche QAus den Abläſſ Gewinn (irdiſche

Vorteile) ziehen.
335 GG  Ae Mitglieder der Freimaurerſekte oder eines

anderen Vereines gleicher Art, deren Beſtrebungen gegen die
Kirche oder gegen die legitime ſtaatliche Gewalt gerichtet ſind

2338 Jene, welche ſich herausnehmen, ohne gehörige
Vollmacht von Ener dem ApoſtoliſchEn Stuhle Spéeclalissimo VOI
Speciali modo reſervierten Exkommunikation loszuſprechen.

2338 8 Jene, welche U meidenden Exkommu
nizierten I dem Verbrechen, wegen deſſen EL exkommuniziert worden
iſt, Hilfe oder Unterſtützung leiſten; ferner Kleriker, welche niit ihm
1II divinis !Iu Gemeinſcha treten und ihn  2Ur Vornahme der divina
ficia zulaſſen.

Wer wagt, men Biſchof, auch Enen Titular⸗
biſchof, ferner Enmen Abt, men Praelaten nullius bder Enen höheren
Obern einer rE igiöſen Genoſſenſchaft IUr'!I8s Pontificii vor da weltliche
Gericht 3uU ziehen.

6⁴) 2342 Jene, weſſen Standes, Geſchlechtes oder
Herkunft ſie ſeien, welche die Klauſur von Nonnen mit feierlichen
22  en verletzen, indem ſie ohne Le  mäßige Erlaubnis M da  —
0  EL hineingehen, oder andere Perſonen hineinführen oder ihnen
Einlaß gewähren.

2 Frauen 2die Klauſur eines Männerkloſters
mi feierlichen Gelübden) erletzen ferner die Oberen owie auch

ade, daß der Canon nicht etzt ſchon beſtehende Vereine „gleicher
Art“ aufzählt.
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andere Perfonen, E  E Frauen, I welchem Alter ſie auch ſeien,
hineinführen oder Einlaß gewähren

C) Nonnen, welche gegen die Vorſchrift des 601
(beſondere Erlaubnis de Apoſtoliſche Stuhles,Todesgefahr, Drohen
eines ſchweren Uebe1) uUnrechtmäßig die Klauſur verlaſſen.

2346 Wer ſich herausnimmt, kirchliche Güter, welcher
Art mer bewegliche oder unbewegliche körperliche oder nich —

körperliche, ſe oder durch andere für eine Elgenen Zwecke,3 ver
wenden bder gewaltſam an ſich I reißen oder. verhindern, daß
die F  rüchte oder Einkünfte den rechtmäßigen Nutznießern zukommen.

2351 81 Jene, welche ſich duellieren, zum Duell fordern
oder die Forderung annehmen ferner die irgendwie oder
Vorſchub leiſten; endlich:fené, E abſichtlich Uſehen, CS erlauben
oder, ſoweit E5 von ihnen abhängt, ES nicht verbieten, welchen Rang
mmMer ſie bekleiden

2388 Kleriker ! den höheren Weihen und Orden  2
perſonen nach Ablegung des feierlichen Clu der Keuſchheit,
erner alle, die ſich herausnehmen mit Enmer der genannten erſonen
Ene Ehe, auch Enne Zivilehe, 16 En.

10) 2392 Jene, welche ſich der Simonie !in kirchlichen Offi
5 Benefizien oder Würden chuldig machen.

11) 2405 In Kapitelvikar 12 alle Mitglieder des Kapitels
und auch andere, die irgendein der biſchöflichen Kurie gehöriges
Dokument ſelbſt oder durch andere entwenden, vernichten, verbergen
oder weſentliche Aenderun gen daran vornehmen.
IV) Der dem Ordinarius reſervierten Exkommunikation

verfallen:
1a) §1, Katholiken, die Emne Ehe vor akatho⸗

liſchen Miniſter eingehen;
2319 1, 2 Katholiken, die Ehe mit der ausdrücklichen

oder ſtillſchweigenden Verpflichtung eingehen, alle Kinder oder Enen
T  VX  Sil außerhalb der katholiſchen Kirche ù erziehen.

C) 2319 1, Katholiken, die ſich herausnehmen, ihre
Kinder wiſſentlich von akatholiſchen Kultdiener taufen 3u
laſfen

2319 , Eltern oder deren Stellvertreter, die ihre
Kinder wiſſentlicheiII EMner akatholiſchen Religion erziehen oder unter
richten laſſen

3. 2326 Wer falſ Reliquien anfertigt, oder wiſſentlich
verkauft, Crtel oder 3ul öffentlichen Verehrung ausſtellt.

CU  — ſich an Klerikern (unter Eenem Biſchof;iehe oben II. oder QMAn Religioſen beiderlei Geſchlechtes tätlich ver
greift.

2350 Jene, einſ

leßli der betreffendenMutter den Abortus mit Erfolg herbeiführen.



5 2388 8 2. Jene, welche ——ich nach Ablegung der einfachenewigen Gelübde M Orden oder Kongregationen herausnehmen,
erne Ehe, wenn auch Ur eine Zivilehe, ſchließen; ferner jene
Perſonen, welche ſich herausnehmen, mit den Vorgenannten eine
Ehe ſchließen

2385 Der Apoſtat von einer Ordens genoſſ enſchaft,
velche (aikal oder I rempt iſt

Inmerkung: Iſt die Ordensgenoſſenſchaft klerikal oder iſt ſie xempt,
o erfällt der Apoſtat der emn öheren Ordensobern reſervierten
Exkommunikation.

Der niemand reſervierte N Erommnildtion Eer;
allen

2318 Verfaſſer und Herausgeber, die ohne gebührende
Erlaubnis Bücher der Heiligen Schrift oder Anmerkungen ud
V.  ommentare dazu rucken laſſen.

2 2339 Jene, welche Es wagen, Ungläubige, Apoſtaten
Om Glauben), Häretiter, Schismatiker oder Exkommunizierte und
Interdizierte gegen die Beſtimmungen de Can. 1240 kirchlich 3u
beerdigen oder
auszuüben.

ul Vornahme der kirchlichen Beerdigung einen Zwang
Can. 1240 ie Fälle auf, un denen das kirchliche Begräbnisverweigert werden muß, enn der Verſtorbene nicht vor dem Tode Zeichender Buße egeben hat

* 2347 jene, die daran beteiligt ind, daß bei
eräußerungen von wertvollem kirchlichen Gut Uber Ire oder

68) oder bei Kontrahierung von Schulden ber Lire
oder Franes die Iun den Canones 534 —*— 1532 vorgeſchriebenepäpſtliche Erlaubnis wiſſentlich nicht eingeholt worden iſt, auch venn
ſie daran mitſchuldig in durch eben, Annehmen oder Erteilung
der Zuſtimmung.

2352 5 velcher Würde ſie auch ſeien, die einen Mann,
auf elſe immer, zwingen, den klerikalen QN. ergreifen
oder einen Mann oder eine Frauensperſon zwingen, Iu eine religiö—
Genoſſenſchaft einzutreten oder in derſelben die feierliche oder ein⸗
ache, ewige oder zeitliche Profeß abzulegen.

368 Der Gläubige, der ES wiſſentlich unterläßt,denjenigen, von dem ELr m der Beicht ollizitiert worden iſt, innerhalbeines Monates beim Ordinarius des Ttes oder beim Heiligen Offizium anzuzeigen.
8 Interdikt.

2268 Interdiéctum 81 CGnsura, Jua Hdeles I COmmunione
66Clesiae perwanentes prohibentur Sàcris, 11
sequuntur, enumerantur

qui
Durch das Interdikt ird den Gläubigen, ohne daß ſie 458 der

Kirche ausgeſchloſſen werden, der Gebrauch gewiſſer kirchlicher Rechts⸗
güter (wie Gottesdienſt, Sakramente, kirchliches Begräbnis)9



Das Interdikt kann Emn perſönliches Eeinörtliches,2
En. allgemeines oder Eln beſonderes, ſein (C 2268
Da  8 perſönliche Interdikt haftet der Perſon elbſt 0 blg ihr alſo
überall, das örtliche beſchränkt ſich auf den Ort ( 2269 2

Rechtsfolgen des Interdiktes
Die wichtigſten Folgen ſind

Perſönlich Interdizierte dürfen nach —M
1) die göttlichen izien weder feéiern noch denſelben bei

wohnen (mit Ausnahme der Predigt);
ſie dürfen die Sakramente nd Sakramentalien Eder

genden noch empfangen. (Es greifen jedoch auch hierdie Ausnahmen
Platz Vle bei Exkommunizierten; iehe oben inter Rechtsfolgen der
Exkommunikation, U

ind Wie die Exkommunizierten von der Ausübung be
ſtimmter kirchlicher Rechte ausgeſchloſſen (ſiehe bben unter Rechts
folgen der Exkommunikation, 8.);

können nicht kirchlich eerdigt werden
Bei örtlichen allgemeinen Interdikte iſt ES nach

—— 227 geſtattet,daß
die (V.  leriker privatim Iu jeder Kirche und 1I jedem Oratorium

alle göttlichen Offizien verrichten; HNur müſſen dabei die Türen 9E
ſchloſſen ſein; auch die Glocken ürfen nicht geläute werden

In der Kathedralkirche, 1 den Pfarrkirchen oder auch, enn
ſichM der Stadt Kirche efindet, IN dieſer EMmen Kirche, iſt

ſtille heilige Meſſe, die Aufbewahrung des Allerheiligſten, die
Spendung der Satramente der D  .  aufe, des Altares, der der
Ehe mit Ausſchluß des Brautſegens, ferner die Exequienmeſſe ohne
jede Feierlichkeit, die Weihe des Taufwaſſers Uund der eiligen Oele,
endlich die Predigt geſtattet Bei dieſen zunktionen iſt jedoch der
Geſang und jeder äußere Omp Erboten Das Viaticum darf Ur
IMN privater Form 6 den Kranken 9 werden

Bei örtlichen beſonderen Interdikte darf nach
22·,

enn Eenn. [tar oder Kapelle— Emner Kirche interdizieriſt, daſel kein heiliges Offizium und keine kirchl iche Zeremonie
vorgenommen verden

Wenn der I  Friedhof interdiziert iſt, E können die Beerdi
gungen vorgenommen werden, aber Ohne irgend men kirch
ichen Ritus

Wenn beſtimmte Kirche oder Oratortum interdiziert
worden iſt, gilt I allgemeinen das unter B. Geſagte

4 Wenn Pfarrkirche interdiziert worden iſt, gilt MIal
gemeinnen das unter Geſas te

Weder bei Enem örtlichen allgemeinen, noch bei Enem ört
lichen beſonderen Interdikte iſt ES verboten, die Sakramente und
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Sakramentalien Servatis Servandis U ſpendenDas örtliche
Interdikt gilt bezüglich CV Folgen mit Ausnahme der Erteilung
der Weihen nd de feierlichen Brautſegens Ols ſuspendiert NI

folgenden Feſttagen: Weihnachten, Oſtern, Pfingſten, Fronleichnam,
Maria Himmelfahrt (C 270)

Das Inter diétum ab 6Ccelesiae iſt Emn per
ſönliches Interdikt; ES verbietet die Feier der dvina fſieia der
Kirche, die Beiwohnung derſelben und da kirchliche Begräbnis
( 227

Dem dem Apoſtoliſchen Stuhle speciali mOGdoO reſer⸗
kerten Interdikte verfallen:

2332 Univerſitäten, Kollegien, Kapitel und andere moraliſche
Perſonen, welche von den Geſetzen, Dekreten nd Befehlen des
regierenden AY an Een allgemeines Konzil appellieren.
410 Dem dem Ordinarius reſervierten Interdikte a IIS=S

8688U 66 GGlestiae verfallen:
2339 Nene, die Qus freien Stücken den Ungläubigen, den

Apoſtaten Glauben, Häretikern, Schismatikern oder! anderen,
ſei ESs Exkommunizierten oder Interdizierten, die ohne Zeichen der
Buße geſtorben ſind, das kirchliche Begräbnis gewähr oder dasſelbe
erzwungen haben.
III) Dem reſervierten Interdikte A5 11TeSSU 666lesiae

verfallen:
2338 NE we wiſſentlich gottesdienſtliche Han

lungen an interdizierten Orten vornehmen oder vornehmen ſſen
ferner ene welche zur Vornahme von durch Zenſuren verbotenen
Kulthandlungen exkommunizierte, interdizierte, ſuspendierte Kleriker
zulaſſen, nachdem Enn deklaratoriſches oder kondemnatoriſches Urteil
erfloſſen iſt leſeé 205  nterdikt iſtjlenem kirchlichen Vorgeſetzten reſer
viert, „Culus Sententiam Contempserunt“).

IV) Perſön ich interdiziert ind
2338 5El welche die rſache gegeben Aben daß

Eeun örtliches Interdikt oder Eemn Interdikt über Kommunität
oder Enn Kollegium verhängt worden iſt

e Suspenſion.
Suspensio St7 gua (leriaus OFfieio VEI De⸗

neficio VGI Utroque PrO ibetur.
Man unterſcheidet: Suspensio ah 0Hricio; ſie verbietet alle
der ethe und Jurisdiktionsgewalt; Suspensio Heneficéio:

ſie nimmt den Genuß der V  rüchte des Benefiziums (mit Ausnahme
des etwaigen Wohnungsrechtes IäM Benefiziatenhauſe), NU aber
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IM allgemeinen das Ech der Verwaltung der Benefizialgüter;
Suspensio ohne nähere Angabe oder Iit Beifügung der Forte

ab 0Fficio 61 beneficio, erſtreck ſich auf alles, wovon der Kleriker
ſuspendiert werden kann.

Die Suspensio A5 Ffiéio kann partielle ſein, nämlich
jurisdictione, divinis (vetat Innnenn àCtum ordinis, quein QuIS Der
8460 0rdinationem SIVG P Privilegium 0  Ie Ab 0rdini-—
bus E 2278—2281.)

Rechtsfolgen der Suspenſion
folgende ſei III beſonderen aufmerkſam gemacht

2283 Den Suspendierten reffen auch die Folgen der
Exkommunikation, die I 2265 feſtgeſetzt ind (ſiehe bben Unter
Rechtsfolgen der Exkommunikation, 8

2284 Wenn durch die Suspenſion die Spendung der
Sakramente und Sakramentalien verboten iſt, reffen auch die Rechts⸗
folgen der ExkommunikationEin, die 2261 aufzä (ſiehe oben
Inter Rechtsfolgen der Exkommunikation, 4 Wenn durch die Sus
penſion die Ausübung der Jurisdiktion verboten iſt, iſt der etwa
vorgenommene Jurisdiktionsakt ungültig, nämlich die S  8
enſion Urch deklaratoriſche oder kondemnatori che Sentenz erfolgt
iſt, oder der Superior ausdrücklich Tklärt hat, daß die Ertetlte
Jurisdiktion widerrufe; wäre die Ausübung der Jurisdiktion
Mn und für ſich bloß uneérlaubt.

Der dem Apoſtoliſ

En Stuhle simpliciter reſervierten
Uspenſion verfallen:

671 M Ordensangehöriger der höhere Weihen Emp
fangen hat und lus dem den geringerer ergehen, *—
ſind, die IM 670 und 646 aufgeführ werden, entlaſſen worden iſt

2370 Der Biſchof, welcher ohne Apoſtoliſches Mandat
jemanden zum Biſchof weiht, ferner die hiebei aſſiſtierenden Biſchöfe
oder die an threr Stelle aſſiſtierendenPrieſter, endlich auch der zum
Biſchof CI te

2371 Alle, auch Biſchöfe, die wiſſentlich ſimoniſtiſch then
teilt oder empfangen oder andere Sakramente geſpendet oder
empfangen haben.

2372 Jene, welche ſich herausnehmen, Leihen von
Exkommunizierten, Suspendierten. oder Interdizierten nach

erfolgter deklaratoriſcher oder kondemnatoriſcher Sentenz oder von
Mem notoriſchen Apoſtaten Häretiker Schismatiker 3u empfangen
(Suspensio IVInIis er aber 0¹ fide von CEMem der Genannten
geweiht worden iſt, darf die empfangene Weihegewalt nicht Aus
üben, bevor nicht die Dispens erlangt hat

2373 I die Ennjahr  X  * dauernde Suspenſion ab 0I dinum
SCOHatione verfallen:



)wer einen fremden Untergebenen ohne die litterae dimmis—
Soriae des eigenen Ordinarius weiht;

er ſeinen Untergebenen, der ſich aAn anderen rten ſolange
aufgehalten hat, daß * ſich dort ein kanoniſches Hindernis zuziehen
konnte, ohne die vorgeſchriebenen Zeugniſſe wei z

6) er jemandem eine
rteilt,

höhere eihe ohne kanoniſchen. Titel
d er ohne rechtmäßiges rivileg einen Religioſen Eder einem außerhalb des Territoriums des Konſekrators befindlichen

Hauſe angehört, wenngleich die litterae dimissoriae des eigenenObern vorliegen; (dieſe Suspenſion I jedoch nicht ein, enn die
im 966 vorgeſehenen Fälle vorliegen).

Ein Religioſe, deſſen Profeß durch einen IHHm
begangenen dolus ungültt erklärt worden  — it, enn höhere Weihen
empfangen dt

— Kapitel, Fionvente, ſowie alle anderen, die *
ngeht, welche die für Benefizien, Offizien oder kirchliche Dignitäten
Erwählten, Präſentierten bder Ernannten vor der Vorweiſung der
Itterae COnfirmationis VOI institutionis Ur Beſitzergreifung, Leitung
oder Verwaltung 65

ulaſſ
vel praesentandi).

en (Suspensio Alure eligendi, nominandi

reſervierten Susp enfII) Der dem Ordinariu ion ver
verfällt:

53 2341 Ein Kleriker, der ohne Erlaubnis des rGRANIII 1061eine Perſon, die auf da Privilegium FOri Anſpruch hat (mit Unahme des Papſtes, der Kardinäle, der Legaten des Apoſtoliſchen
Stuhles, der Officiales maiores der römiſchen Kurie, der Biſchöfe,
Aebte, Praelati nullius, der höheren Obern der religiöſen enoſſen⸗ſchaften uris Pontifié
ab 0ffieio).

li) vor den —— Richter 65  ieht (Suspensio
Obern reſervierten Suspen ion41 Der dem höheren 2 5  0

2386 mn ReligioE, der Qus dem Kloſter flieht, nachdem e
höhere Weihen empfangen hat

Anmerkung: Flüchtling iſt nach Can 644 jener, der ohne Er
laubnis das Kloſter verläßt, aber die Abſicht hat, dahin zurückzukehren.
IV‚ Der nicht reſervierten Suspenſion verfallen:

2366 Der Prieſter, welcher ſich herausnimmt, ohne die
erforderliche Jurisdiktion Beichte hören (Suspensio divinis);
Erner jener, welcher ſich herausnimmt, von reſervierten Uunden

loszuſprechen (Suspensio a audiendis confessionibus).0

We einen ſtemden Untergebenen ohne die ütterde dimmis-

soriae des eigenen Ordinarius weiht;

b) wer ſeinen Untergebenen, der ſich an anderen Orten ſolange

aufgehalten hat, daß er ſich dort ein kanoniſches Hindernis zuziehen

konnte, ohne die vorgeſchriebenen Zeugniſſe weiht;

c) wer jemandem eine

Erteilt,

höhere Weihe ohne kanoniſchen Titel

d) wer ohne rechtmäßiges Privileg einen Religioſen weiht,

der einem außerhalb des Territoriums des Konſekrators befindlichen

Hauſe angehört, wenngleich die litterae dimissoriae des eigenen

Obern vorliegen; (dieſe Suspenſion tritt jedoch nicht ein, wenn die

im C. 966 vorgeſehenen Fälle vorliegen).

6) C. 2387. Ein Religioſe, deſſen Profeß durch ein

en von ihm

begangenen dolus ungültt

gerklärt worden iſt, wenn er höhere Weihen

empfangen hat.

7) C. 2394, 3. Kapitel, K

onvente, ſowie alle anderen, die es

angeht, welche die für Benefizien, Offtzien oder kirchliche Dignitäten

Erwählten, Präſentierten oder Ernannten vor der Vorweiſung der

littéerae conkirmationis vel institutionis zur Beſitzergreifung, Leitung

oder Verwaltung zulaſſ

vel praesentandi).

en (Suspensio à iure eligendi, nominandi

S reſervierten Suspenſ

II) Der dem Ordinariu

2

135 ver⸗

verfällt:

(. 2341. Ein Kleriker, der ohne Erlaubnis des Ordinarius loci

eine Perſon, die auf das Privilegium fori Anſpruch hat (mit Aus⸗

nahme des Papſtes, der Kardinäle, der Legaten des Apoſtoliſchen

Stuhles, der Okkiciales maiores der römiſchen Kurie, der Biſchöfe,

Aebte, Praelati nullius, der höheren Obern der religiöſen Genoſſen⸗

ſchaften iuris Pontific

ab okkicio).

1ü) — 15 — Richter zieht Guspensio

Obern reſervierten. Suspenſ

ion

115 Der dem höheren

verfällt:

2

C. 2386. Ein Religio

ſe, der aus dem Kloſter flieht, nachdem er

höhere Weihen empfangen hat.

Anmerkung: Flüchtling iſt nach Can

644 8 3 jener, der ohne Er⸗

laubnis das Kloſter verläßt, aber die Abſicht hat, dahin zurückzukehren.

3 40 Der nicht reſervierten Suspenſion verfallen:

1). C. 2366. Der Prieſter, welcher ſich herausnimmt, ohne die

erforderliche Jurisdiktion Beichte zu hören (Suspensio a divinis);

erner jener, welcher ſich herausnimmt, von reſervierten Sünden

loszuſprechen (Suspensio ab audiendis conkessionibus).

2) C. 2374. Derjenige, welcher ohne litterae oder mit falſchen

litterae dimissoriae oder vor dem kanoniſchen Alter oder per saltum

Weihen erlangt hat (Suspensio a rocepto ordine).

„

22374 Derjenige, welcher ohne itterae oder mit alſchenItterae dimissoriae oder vor dem kanoniſchen Alter bder per saltum
hinterliſtig Weihen erlangt hat (Suspensio ordine).
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3) Jener Kleriker,der ſich eraus mit,ein O zuum,Benefizium bder Eine kirchliche Dignitätin die ande vonLaien
reſignieren (Suspensio divinis).

4 2402 Ein Abt oder Praelatus nullius, der zum Empfange
der ethe verpflichtet iſt, die ethe aber innerhalb drei Monate
nach Eintreffen der Itterae Apostolicae nicht Eempfangen hat (Suspen⸗
810 1Urisdietione).

2409 In Kapitelvikar, der geſétzwidrig (vor Ablaufeines 65  ahres ſeit der Sedisvakanz) itterae dimissoriae zum Empfange
von Weihen ausſtellt (Suspensio divinis)

2410 Die Ordensobern, die geſetzwidrig 965—967
ſich herausnehmen, ihre Untergebenen an fremden Biſchof3ulOrdination 3U ſenden (Suspensio Celebratione ⁰
mensem).

Die Losſprechung von den Zenſuren Atae sententiae.
Allgemeines.

1) 2248 Jede ZenſuUr wird nur durch rechtmäßige Losſprechung
behoben. Die Losſprechung kann nicht verweigert werden,ſobald
der Schuldige die Hartnäckigkeit (Contumacia) aufgegeben hat me
behobene Zenſur eht nicht wieder auf, ES ſei denn, daß da 8SUu

reincidentiae auferlegte Werk nich geleiſtet worden iſt
2249 Jemand, der von mehreren Zenſuren betroffen

iſt, kann von Enmer losgeſprochen werden, während die anderen M
Kraft etben Bei der Bitte AUn! Losſprechung müſſen Alle
angegeben werden, da ſouſt die Losſprechung für denangege
benen Fall gilt. War die Losſprechung.aber allgemeine, 0 gilt
ſie auch für die On fide verſchwiegenen F  älle mit Werrrr ‚d  Ausnahme der
dem Apoſtoliſchen Stuhle Sspécialissimo modo reſervierten Zenſuren;die mala fide verſchwiegenen Zenſuren ſind jedoch nicht behoben.

2250 22.  922 U. Handelt ES ſich II Ene Zenſur,g, wel  che
an ſich den Empfang der Sakramente nicht hindert (zum Beiſpiel
die Suspenſion, das örtliche Interdikt), o kann der Zenſurierte
Uunter der Vorausſetzung der gehörigen Dispoſition von den Sündenlosgeſprochen werden, während die Zenſur beſtehen bleiht Handelt
Ees ſich aber Um Ene Zenſur, die den mypfang der Sakramente
ginder zum eiſpie die Exkommunikation, da perſönlicheIn  terdikt), ſo kann der Zenſurierte von den Sünden nicht losgeſproche
werden, nicht früher von der Zenſur losgeſprochen wordeniſt

2251  5 Die Losſprechung FfOr0O CX:terno hat Ur hbeide
5Fbren eltung. ſt jemand f0r0O interno losgeſprochen,
kann EL ſich, er kein Aergernis gibt, auch QOls 10r0 CXtern0
frei von der Zenſur betrachten. Der VorgeſetzteIMIorum ECxternum
kann jedo den Zenſurierten verhalten, die Zenſf MN dieſem5⁰

beobachten, bis Er auch!IM fOrum EXternum losgeſprochen worden iſt
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50 2250 Die Losſprechung 506 der Henſur 1I 400
Sacramentali wird mit der Formel erteilt, welche bei der Losſprechung
von den Sünden im Rituale vorgeſchrieben iſt; V fOro 0 846Ta-
mentali (alſo außerhalb der Beicht) kann die Losſprechung mit einer
beliebigen Formel erteilt werden Zur Losſprechung von der Exkom⸗
munikation aber ſoll die Formel des Rituale verwendet werden.

2363 Von der Exkommunikation für die verleumderiſche
Anzeige wegen angeblicher Sollizitation kann keine Losſprechung
Tteilt werden, bevor der Denunziant die Anzeige licht widerrufen
und den etwaigen Schaden gut gemacht hat Ebenſo kann Ach

von der Exkommunikation, die auf die wiſſentliche Unter
laſſung der Anzeige eines ſollizitierenden Beichtvaters geſetzt iſt,
nicht losgeſprochen werden, bevor nicht der Pönitent die nzeige
erſtattet oder wenigſtens ernſtlich verfprochen hat, die Anzeige 3u
erſtatten. Die Vollmacht 3ul Losſprechung.

— Von der nicht reſervierten Zenſur kann in koro
Sacramentali jeder Beichtvater, EX:tra korum Sacramentale jeder,
der ber den Schuldigen I FOrO externo Jurisdiktion beſitzt, 105
ſprechen.

Von einer Zenſur ab homine kann jener losſprechen, dem
die Zenſur reſerviert iſt; alſo der die Zenſur verhängt hat, deſſen
Vorgeſetzter oder Nachfolger, oder der von ihm Delegierte.

3) Von Eeiner 2 IUre reſervierten Zenſur kann jener losſprechen,
der die Zenſur aufgeſtellt hat oder dem ſie reſerviert iſt; ferner die
Nachfolger, die zuſtändigen Vorgeſetzten und die Delegierten. Von
der dem Biſchof oder dem Ordinarius reſervierten Zenſur kann alſo
jeder Ordinarius!) eine Untergebenen, der Ordinarius —06¹ auch die
Fremden losſprechen. II einer dem Apoſtoliſchen Stuhle
reſervierten Zenſur losſprechen können, nuß man die entſprechende
Vollmacht eſitzen, alſo eine allgemeine Vollmacht, Aum von den dem
Apoſtoliſchen Stuhle simpliciter reſervierten enſuren losſprechen
5  II können, eine ſpezielle, —um von den Spéeciali mOdG reſerviertenZenſuren losſprechen können, eine ganz ſpezielle, den
Specialissimo modo reſervierten Zenſuren losſprechen 3u können.

II) 239 , Die Kardinäle können von den
reſervierten enſuren losſprechen; ausgenommen ind die dem
Apoſtoliſchen Stuhle Spécialissimo modo reſervierten Zenſuren und

2 Can 198 verſteht man nter Irdinarins den den
reſidierenden Biſchof fi  1 ſein Territorium, den und den Praelatus
nullius, den Generalvikar, Adminiſtrator, Apoſtoliſchen Vikar Uund Präfektenferner jene, welche der Vorgenannten nach dem oder aufGrund der Konſtitutionen un der Regierung folgen; endlich für die eigenenUntergebenen die öheren Vorgeſetzten in den exempten klerikalen
Ordensgenoſſenſ ften Unter rdinarius 0 C1 verſteht nan alle Vor
9 nrit Ausnahme der Ordensobern
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jene, mii denen eine Ofſenbarhng des Geheimniſ es de Officium
verbunden iſt; desgleichen die Beichtväter der Kardinäle und deren
Familiares; ferner die Beichtväter der Biſchöfe und deren Familiares.
teilen:

III) 2237 Der Or dinarius kann die Losſprechung E
a) un geheimen Fällen, von gllen iure Communi aufgeſtellten

Zenſuren mit Ausnahme der Specialissimo Vel Spéeciali modo dem
Apoſtoliſchen Stuhle reſervierten Zenſuren; die Abſolution kann E
entweder ſelbſt oder Urch andere erteilen.

5) u öffentlichen Fällen mit Ausnahme jener, die ,. o%oe chon vor
das FOrum 6ontentiosum gebracht worden oder dem Apoſtoliſchen
Stuhle reſerviert ind.

IV) —0 Wenn ein Beichtvater In Unkenntnis
der Zenſur da  5 Beichtkind der Zenſur und Sünde losgeſprochen
hat, o iſt die Losſprechung von der Zenſ ültig, ausgenommen
den Fall, daß die Zenſur 45 homine oder eine dem Apoſtoliſchen
Stuhle Specialissimo modo reſervierte Zenſur geweſen iſt

2254 In dringenden Fällen, wenn nämlich die
Zenſuren àbde sententiae nach außen ohne Gefahr eines großen
Aergerniſſes oder der Diffamierung nicht beobachte werden können,
oder wenn ES dem Pönitenten ſchwer 0 im Stande der Todſünde
˙ ange 3u verbleiben, bis der zuſtändige orgeſetzte Vorſorge
reffen kann, ſo kann jeder Beichtvater Im Bußſakramente
von 0  en auf welche Weiſe immer reſervierten Zen
ſuren die Losſprechung erteilen. Nur muß der Beichtvater
dem Pönitenten In dieſem alle, nd zwar Inter der Strafe des
Wiederauflebens der betreffenden Zenſur, die Pflicht auferlegen,
wenigſtens innerhalb eines Monates brieflich und durch den Ei
vater, wenn ES ohne große Schwierigkeiten geſchehen kann, unter
Verſchweigung des Namens, die Pönitentiarie bder an den Biſchof
oder einen anderen mit der Vollmacht ausgerüſteten ern 0
rekurrieren und deſſen eiſungen odann nachzukommen. — Iſ M

einem außergewöhnlichen dieſer Rekurs moraliſch unmöglich,
0 kann der Beichtvater von jeder Zenſur ohne Auferlegung der
Rekurspflicht abſolvieren. Dieſe Rekurspflicht erliſcht jedoch nie
Im des Pönitenten hinſichtlich der Zenſur EX abschatione COIII·

Plicis 1I peccato Urpi (C Der Beichtvater muß aber mn
dieſem 0  6 dem Pönitenten vorſchreiben, as da ech ver
angt; ferner hat eLr ihm eine angemeſſene Buße nd eine Genug
Uung für die Zenſur mn der Weiſe vorzuſchreiben, daß ex In die Zenſur
zurückfällt, wenn innerhalb der vont Beichtvater beſtimmten Zeit
die Buße nich verrichtet nd die Genugtuung nicht geleiſtet hat

Es bleibt dem Pönitenten jedoch unbenommen, ſich, enn E auch
die Abſolution ſchon erhalten und den Rekturs den höheren Vor
geſetzten eingebracht hat, unterdeſſen einen mit der nötigen
mach verſehenen Beichtvater wenden, bei ih wenigſtens die2⁴7

—

jene, Mit denen eine Oifenbarhng des Geheimnif es 5 . Otlicium

verbunden iſt; desgleichen die Beichtväter der Kardinäle und deren

Familiares; ferner die Beichtväter der Biſchöfe und deren Familiares.

teilen:

III) C. 2237. Der Ordinarius kann die Losſprechung L

5

a) in geheimen Fällen, von

allen iure communi aufgeſtellten

Zenſuren mit Ausnahme der specialissimo vel speciali modo dem

Apoſtoliſchen Stuhle reſervierten Zenſuren; die Abſolution kann er

entweder ſelbſt oder durch andere erteilen.

b) in öffentlichen Fällen mit Ausnahme jener, die ſ

chon vor

das forum contentiosum gebracht worden oder dem Apoſtoliſchen

Stuhle reſerviert ſind.

IV) C. 2247 .

Wenn ein Be ichtvater in Unkenntnis

der Zenſur das Beichtkind von der Zenſur und Sünde losgeſprochen

hat, ſo iſt die Losſprechung von der Zenſur gültig, ausgenommen

den Fall, daß die Zenſur ab homine oder eine dem Apoſtoliſchen

Stuhle specialissimo modo reſervierte Zenſur geweſen iſt.

V) C. 2254. In dringenden Fällen, wenn nämlich die

Zenſuren latae sententiae nach außen ohne Gefahr eines großen

Rergerniſſes oder der Diffamierung nicht beobachtet werden können,

oder wenn es dem Pönitenten ſchwer fällt, im Stande der Todſünde

ſo lange zu verbleiben, bis der zuſtändige Vorgeſetzte Vorſorge

treffen kann, ſo kann jeder Beichtvater im Bußſakramente

von allen, auf welche Weiſe immer reſervierten Zen⸗

ſuren die Losſprechung erteilen. Nur muß der Beichtvater

2

dem Pönitenten in dieſem Falle, und zwar unter der Strafe des

Wiederauflebens der betreffenden Zenſur, die Pflicht auferlegen,

wenigſtens innerhalb eines Monates brieflich und durch den Beicht⸗

vater, wenn es ohne große Schwierigkeiten geſchehen kann, unter

Verſchweigung des Namens, an die Pönitentiarie oder an den Biſchof

oder an einen anderen mit der Vollmacht ausgerüſteten Obern zu

rekurrieren und deſſen Weiſungen ſodann nachzukommen. — Iſt in

einem außergewöhnlichen Falle dieſer Rekurs moraliſch unmöglich,

ſo kann der Beichtvater von jeder Zenſur ohne Auferlegung der

Rekurspflicht abſolvieren. — Dieſe Rekurspflicht erliſcht jedoch nie

im Falle des Pönitenten hinſichtlich der Zenſur ex absolutione com-

plicis in peccato turpi (C. 2367). — Der Beichtvater muß aber in

dieſem Falle dem Pönitenten alles vorſchreiben, was das Recht ver⸗

langt; ferner hat er ihm eine angemeſſene Buße und eine Genug⸗

tuung für die Zenſur in der Weiſe vorzuſchreiben, daß er in die Zenſur

zurückfällt, wenn er innerhalb der vom Beichtvater beſtimmten Zeit

die Buße nicht verrichtet und die Genugtuung nicht geleiſtet hat.

— Es bleibt dem Pönitenten jedoch unbenommen, ſich, wenn er auch

die Abſolution ſchon erhalten und den Rekurs an den höheren Vor⸗

geſetzten eingebracht hat, unterdeſſen an einen mit der nötigen Voll⸗

macht verſehenen Beichtvater zu wenden, bei ihm wenigſtens die—  2



mit der Zenſur verfehene Sünde3 beichten und von ihm die Los⸗ſprechung (von der Zenſur) 3 erhalten. Er braucht ſich ſodann Ur
II die Weiſungen dieſes letzten Beichtvaters halten, nicht aber an

A. die höheren Vorgeſetzten etwa eintreffenden Weiſungen.VI
der iezu keine be

2252 Jene, welche in To 68 ahr von einem Prieſter,ondere Vollmacht hatte, von einer ZenUr 5homine oder von einer dem Apoſtoliſchen Stuhle Spéecialissimo modorefervierten Zenſur losgeſprochen worden ſind, müſſen innerhalbeines Monates nach erlangter Geſundheit bei
eintrittes der rafe des Wieder—Zenſur An jenen rekurrieren, der die Zenſur verhängthat, wenn ES ich eine Zenſur aD homine handelt.) ſt dieé Zenſurvom Rechte verhängt, muß der Reékurs an die Pönitentiarie bder
An den Bif hof bder an einen anderen mit derverſehenen ern geſchehen.

iturgie und Ichule.
Von Dr 5 un Hüin W Hlichen Prieſterſeminar

Geſchichtliche Verbindung In Liturgie und Schule.
Die Utſche Ule ſchon in früheſter Zeit 571 enge Beziehung FUumkirchlichen Gottesdienſte etreten; 10, man kann ſagen, In ihren Anfängenſtand ſie mn einer gewiſſen Abhängigkeit von der Liturgie. Kaiſer arl derroße, deſſen Weitblick zum erſten Male den Gedanken einer allgemeinenreligiöſen Volksbildung und durchzuführen ſu

E, hat durch mehrereGeſetzesbeſtimmungen das and zwiſchen Liturgie und Ule recht enggeknüpft und die lit urgifchen Bedürfniſſe der Kirche geradezu Maßſtabfür den Umfang der Schulbildung ommen. Auf der Aachener Synodedes Jahres 789 ieß die Beſtimmung reffen „Die Kanoniker Indbn beſchwören wir, einen guten Wandel ühren, damit ſie anderefür die Tugend gewinnen. Sie ſollen nicht bloß Hinder des dienendenStandes, ſondern auch Söhne von Freien IN ihre Gemeinnehmen. In en Klöſtern und aun

chaft auf⸗Eh biſchöflichen Kirchen ſollenSchulen für die Knaͤben errichtet werden, die Pſalmen, die Schriftzeichen, den Geſang, das Rechnen Iund die Grammatik 3u lehren undatholiſche Bücher mn guten Ausgund Domf
aben 3u leſen.“2) leſe für Kloſter⸗chulen geltenden Anordnungen purden ergänzt durch dieAnweiſung n die Pfarrherren: „Alle Pfarrer ſollen Schüler haben, dieſo erzogen und unterrichtet ſind, daß ſie, der Pfarrer zufälligö frühzeitigen Erſcheinen In derirche verhindert iſt, ſelbſt zur rechten

0 Das tſt die kirchliche Zeitrechnung zUum der AuKalenders, ma 3ur Berechnung des Oſterfe tes fſtellung des
Hefele 20

—
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